
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 26 Bgld. MVKG Recht auf
Information

 Bgld. MVKG - Burgenländisches Mutterschutz- und Väter-Karenzgesetz - Bgld. MVKG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Während einer Karenz hat der Dienstgeber die Dienstnehmerin über wichtige Geschehnisse im Landesdienst, die die

Interessen der karenzierten Dienstnehmerin berühren, insbesondere organisatorische Umstrukturierungen und

Weiterbildungsmaßnahmen, zu informieren.
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